




















5. Seit Jahren andauernde Pro-Behorden-Rechtsprechung
im Kt. Schwyz ist genau dafiir verantwortlich, dass solche
Willkiir wie sie aktuell die Schwyzer Ausgleichskasse zu

betreiben versucht, iiberhaupt moglich ist

Wire ich gesund und an der Stelle von Verwaltungsgerichtsprisident Werner
Bruhin, hitte ich der z.T. votkommenden unglaublichen Behordenwillkiir im K.
Schwyz schon kingst den Riegel geschoben. Aber — wie erwihnt — statt dies zu tun, wird
Behordenwillkiir durch die Justiz im Kt. Schwyz paradoxerweise nicht selten noch
direkt oder indirekt geférdert!

Bei oben Geschildertem geht es um das subjektive Rechtsempfinden. Es gibt aber auch
objektive Griinde, weshalb Beh6rdenwillkiir durch Aufsichtsstellen endlich der Rie-
gel geschoben gehort: Neben einem moéglichen Fithren in die Armut (siehe vor-
gingige Seiten) verursachen willkiirliche EL-Einstellungen zwangsliufig einen #i//g
unndtigen Aufwand, der in unserem Beispiel durch die Verursacherin (Ausgleichs-
kasse Schwyz) bis heute nicht einmal bezahlt werden muss!

Zwingend miissen IV-RentnerInnen Aufsichtsstellen bzw. Gerichte anrufen, wol-
len sie nicht gravierende Rechtsnachtedle und wirtschaftliche (existentielle!) Einbussen in Kauf
nehmen. Dem Beschwerdefiihrer entstanden/entstehen votliegend Kosten und
Aufwinde. Firsotgebeh6rden/Sozialberatungen miissen fiir die willkiitlich ver-
weigerten Auszahlungen von EL allenfalls einspringen, was bei diesen wiederum
(zusatzliche) Kosten und Aufwinde verursacht. Ganz abgesehen davon, was fiir
psychischer Druck eine Einstellung von EL-Zahlungen bei Betroffenen selbst auslost
(Verstoss gegen Art. 7 BV).

Stellen Sie sich als RichterInnen vor, IThnen wiirde plotzlich willkiirlich die Auszah-
lung Thres Gehalts um mehrt als 2/3 gesttichen? Wie wiitden Thre Ehegatten /Ehe-
gattinnen reagieren? ~~—Der Unterschied besteht darin, dass Richter-Familien
trotzdem nicht existentiell bedroht waren.

Um votliegend ein reales Verstindnis fiir die Sache zu bekommen, ist es ratsam,
szch in die Situation Betroffener 3u versetzen: Als IV-Beziiger stehen Sie plotzlich mit
einer Minimalrente von Fr. 1'160.— pro Monat (und ohne EL!) da! Wie wiirden
Sie das emotional verkraften? Oder wie wiirden Sie reagieren, wenn Thnen itgend
eine Behorde — trotz besseren Wissens (Sie haben simtliche notwendigen Daten
zur Erfassung wahrheitsgetreu eingeschickt!) — willkiitlich zahlenmaissig itgend
etwas frei Erfundenes unterstellen wiirde wie es die Ausgleichskasse Schwyz tut
und wie es das Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz mehr oder weniger (kein
Bezug zum kritisierten Punkt der aufschiebenden Wirkung!) durchgehen lasst?
Hitten Sie in solche Beh6rden bzw. Gerichte noch Vertrauen?

Nicht uletzt gebt es in einem solchen Fall auch darum, dass der Biirger wieder ein Stiick Ver-
trauen in Verwaltung und Justiz 3urdickbekommt!
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6. Sogar die Tatsache, dass die Ausgleichskasse Schwyz
obne Verfiigung (!) die Auszahlung der héchstrichterlich
zugesprochenen Diitkosten iiber viele Monate einfach
"vergisst" und nicht auszahlt, wird vom Schwyzer
Verwaltungsgericht vollig ungeniigend geriigt

Mit dem Hinweis, dass die Sache votliegend nicht Gegenstand sei.

Doch auch hier: Hitte sich der Beschwerdefiihrer nicht gewehrt, wiirden mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit heute noch keine Didtkosten mehr ausgerichtet! Sollte ein

Biirger nicht erwarten diitfen, dass Behorden von sich ans und dank internen
Kontrollen korrekt funktionieren, ohne dass man ihnen stindig auf die Finger

schauen muss? \Z—{Die zentralen Punkte der Beschwerde zusammengefasst. |

7. Zusammenfassung

Ich will hier nicht weiter ausfithren, sondern hoffe sehr, dass die wesentlichen
Punkte in meiner Darstellung klar erfasst werden:

- keine willkiitliche EL-Einstellungsverfiigungen mehr ohne witklich sachliche und
objektive Beweise/Griinde. Rechtstaatliche Entscheide haben sich auf tatsichiich
vorhandene Verhdiltnisse und Fakten abgustitzen und nicht auf willkirliche (frei erfun-
dene) bzw. hypothetische Verhiltnisse wider besseren Wissens!

- kein willkiirlicher Entzug der aufschiebenden Witkung > Verhinderung von wirt-
schaftlichen Nachteilen/Fiihren in die Armut von EL-Beziigern

- Vethindern von unnétigen zeit- und kostenintensiven (Verwaltungs) Aufwinden
bei Aufsichtsstellen, Fiirsorgebeh6rden und nicht zuletzt den Betroffenen selbst.

- klare, saubere Entscheide (Auszahlung Verheirateten-EL resp. Nachzahlung,
Auferlegung der Verfahrenskosten der Ausgleichskasse Schwyz) statt Verfahrens-
verzogerung mit gegeniiber den Beh6rden wohlwollenden Riickweisungsentschei-
den.

Aufgrund meiner vorausgegangenen ausfiihtlichen Datlegungen zu den strittigen
Punkten stelle ich dem Bundesgericht zusammenfassend folgende

Antrige

1. Aufhebung von Ziffer 1 auf Seite 12 des Entscheids des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Schwyz VGE II 2011 60 vom 26. September 2011
(Versand 29. September 2011, Erhalt 30. September 2011).
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2. Die Ausgleichskasse Schwyz sei zu verpflichten:

a) zu einer korrekten Ausahlung/ Nachgablung der Verbeirateten-EL (ruckwir-
kend bis zum Zeitpunkt der EL-Zahlungseinstellung im Dezember 2010,
fur die Gegenwart und Zukunft) von monatlich Fr. 2'381.25.-- (Jaht: Fr.
28'575.--) nach Art. 10 ELG.

Auf Erginzungsleistungen besteht ein rechtlicher Anspruch (siehe Beilage 2,
Ausdruck der Info-Seite der AHV/IV)

b) zur Bezahlung einer vom Gericht festzulegenden Progessentschidigung an
den Beschwerdefiihrer fiir seine Aufwinde (Zeitaufwand, Aktenstudium,
sich rechtlich informieren, Papier, Tinte, Kopien) gemiss § 74 Abs. 1 VRP.

c) zur Leistung der EL-Differeng-INachgablung von Fr. 1'760.-- fir die Monate
Oktober und November 2010.

. Die Ausgleichskasse Schwyz sei wegen willkiirlichers Erfinden von nicht
vorhandenem Einkommen (Verstoss gegen das Willkirverbot Art. 9 BV) weder
besseren Wissens sowie dem wunangebrachten und in vorliegender Sache villig
unverhaltnismdssigen Entxug der anfschiebenden Wirkung (Verstoss gegen Art. 7
BV, Art. 8 BV, Art. 12 BV) zu sanktionieren.

. Alle Betrige seien auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz,
ditekt zu tiberweisen.

5. Das Verfahren habe kostenfrei zu erfolgen.

Fiir Thre Bemithungen um ein faires Urteil danke ich Thnen im Voraus vielmals.

: Mit freundlichen Griissen
Obwohl die vorgebrachten Argumente klar,
einleuchtend und verninftig sind, wird das —
Bundesgericht in Luzern auf die vorliegende
Beschwerde nicht eintreten. Uts Beeler

Beilagen:

— Kriterium der unentgeltlichen Rechtspflege sowie grossen Hirte
erfiillt, siehe Schreiben der Ausgleichskasse Schwyz vom

27. Dezember 2010, Beilage 1

— Erginzungsleistungen als rechtlicher Anspruch (Internet-Ausdruck

vom 18.10.11), Beilage 2

— angefochtener VGE 60 III 2011 vom 26. September 2011
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Die Ergénzungsleistungen zur AHV und IV (EL) helfen dort, wo die Renten und das Einkommen
nicht die minimalen Lebenskosten decken. Sie sind ein rechtlicher Anspruch und keine
Fursorge oder Sozialhilfe. Zusammen mit der AHV und IV gehéren die EL zum sozialen
Fundament unseres Staates.

Die Erganzungsleistungen werden durch die Kantone ausgerichtet. Sie bestehen aus zwei
Kategorien:

e jahrliche Leistungen, die monatlich ausbezahlt werden
e Vergutung von Krankheits- und Behinderungskosten.

AHV - IV
| Rechtliche Grundlagen

hitp://www.avs-ai.info/el/index.html ?lang=de

Wie wird man im Kt. Schwyz zum Sozialhilfeempfanger?

Infolge Zwangsversteigerung der elterlichen Liegenschaft Alte Brauerei Schwyz (sie
bedeutete fur U.B. alles!). Hintergriinde:

1. Bestatigung eines uberhohten, nicht der Realitat entsprechenden Anrechnungs-
wertes durch das Schwyzer Verwaltungsgericht (Bruhin) als "korrekt".

2. Kreditkindigung durch die Schwyzer Kantonalbank (Paul Schelbert).

3. Zu Punkt 2: Die eiserne Kreditlimite von 80% war nicht tberschritten!

4. U.B. schuldet der SKB heute keinen Franken!

5. Trotz Erbteilverlust (Fr. 242'000.--!) musste U.B. dem Kt. Schwyz auch noch
"Liegenschaftsgewinnsteuern” im Betrag von mehreren zehntausend Franken
bezahlen.

6. Dank der grossartigen und wie man sieht tlberhaus korrekten Funktionsweise des
Systems und vieler Involvierter (deren "Solidaritat” - wenn's um's Geld geht, zeigt sich
der wahre Charakter der meisten Menschen!) ist U.B. seit September 2004 Sozial-
hilfeempfanger.

Statt Chancen fur einen Wiederaufbau zu geben, wird dieser z.T. durch dieselben (!)
Instanzen, welche fir den Ruin verantwortlich sind, verhindert. Kurz: Das System lernt
nicht. Vielleicht hilft die Dokumentation unter www.urs-beeler.ch, das System mit den
Jahren etwas lernfahig zu machen.
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Infolge Zwangsversteigerung der elterlichen Liegenschaft Alte Brauerei Schwyz (sie bedeutete für U.B. alles!). Hintergründe: 
1. Bestätigung eines überhöhten, nicht der Realität entsprechenden Anrechnungs-wertes durch das Schwyzer Verwaltungsgericht (Bruhin) als "korrekt".
2. Kreditkündigung durch die Schwyzer Kantonalbank (Paul Schelbert). 
3. Zu Punkt 2: Die eiserne Kreditlimite von 80% war nicht überschritten!
4. U.B. schuldet der SKB heute keinen Franken!
5. Trotz Erbteilverlust (Fr. 242'000.--!) musste U.B. dem Kt. Schwyz auch noch "Liegenschaftsgewinnsteuern" im Betrag von mehreren zehntausend Franken bezahlen.
6. Dank der grossartigen und wie man sieht überhaus korrekten Funktionsweise des Systems und vieler Involvierter (deren "Solidarität" - wenn's um's Geld geht, zeigt sich der wahre Charakter der meisten Menschen!) ist U.B. seit September 2004 Sozial-hilfeempfänger.

Statt Chancen für einen Wiederaufbau zu geben, wird dieser z.T. durch dieselben (!) Instanzen, welche für den Ruin verantwortlich sind, verhindert. Kurz: Das System lernt nicht. Vielleicht hilft die Dokumentation unter www.urs-beeler.ch, das System mit den Jahren etwas lernfähig zu machen.




